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Das Landvolk Niedersachsen spricht sich für eine grundlegende Überarbeitung der EU-Wiederher-
stellungsverordnung aus. Es ist notwendig, realisƟschere Ziele, eine verlässliche Finanzierung sowie 
eine stärkere Ausrichtung auf freiwillige und kooperaƟve Maßnahmen in der EU-Wiederherstellungs-
verordnung zu verankern, um Biodiversität in der AgrarkulturlandschaŌ erfolgreich zu schützen. 

Aktuell drohen erhebliche Einschränkungen bei der Flächennutzung, zusätzliche BürokraƟe, unklare 
Vorgaben und hohe finanzielle Belastungen für land- und forstwirtschaŌliche Betriebe. Es fehlt an be-
lastbaren Datengrundlagen zur Bewertung der vorgesehenen Indikatoren sowie an einer ausreichen-
den Beteiligung der Betroffenen. 

Der Grundgedanke der „Wiederherstellung“ der KulturlandschaŌ im Sinne der EU-Verordnung ist aus 
Sicht der niedersächsischen LandwirtschaŌ fehlgeleitet. Die Wald- und OffenlandschaŌ wird seit Jahr-
tausenden durch Menschen genutzt und dadurch in ihrer Arten- und Biotopzusammensetzung immer 
wieder verändert. Aktuell ist der Klimawandel Treiber einer grundlegenden Veränderung der Ökosys-
teme. Deshalb stellt das Landvolk Niedersachsen eine OrienƟerung an einen historisch willkürlich ge-
wählten Zeitpunkt des Zustands der KulturlandschaŌ, der dauerhaŌ konserviert und wieder hergestellt 
werden soll, grundsätzlich in Frage. Die Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung der letzten 50 Jahre 
hat die LandschaŌsstruktur grundlegend verändert, diese wird jedoch nicht in Frage gestellt oder gar 
ein Rückbau zu historischen Zuständen gefordert. StaƩdessen verliert die niedersächsische Landwirt-
schaŌ weiterhin jeden Tag rund 4,9 Hektar, die als Siedlungs-, Verkehrs- oder Infrastrukturflächen neu 
ausgewiesen werden und dadurch eine weitere zentrale Ursache des Biodiversitätsverlusts sind.  

AnstaƩ eines gesetzlich verordneten Rückbaus der LandwirtschaŌ im Namen der Wiederherstellung, 
braucht Niedersachsen einen flächeneffizienten Schutz der Biodiversität in der AgrarlandschaŌ, der die 
Klimaresilienz erhöht und die Bereitstellung von Ökosystemdienstleistungen durch die LandwirtschaŌ 
honoriert. GleichzeiƟg muss der Verlust an Offenlandfläche endlich effekƟv gestoppt werden, damit 
ausreichend Fläche zum Schutz und Erhalt der Ökosysteme sowie zur Sicherstellung der Ernährungssi-
cherheit verfügbar ist. 

Das Landvolk Niedersachsen erwartet für einen grundlegenden Kurswechsel im Umgang Niedersach-
sens bei der Umsetzung der EU-Wiederherstellungsverordnung und der Erstellung des NaƟonalen 
Wiederherstellungsplans. Die in der EU-Wiederherstellungsverordnung angelegten Grundsätze der 
Freiwilligkeit und der Beteiligung von Stakeholdern werden aktuell vom Land Niedersachsen eklatant 
missachtet.  

 

 

Deshalb fordert das Landvolk Niedersachsen für einen prakƟkablen und wirksamen Naturschutz:  

1. Wiederherstellung nur auf Basis von Freiwilligkeit  
2. Wiederherstellung nur mit echter Beteiligung 
3. Seriöse Kostenabschätzungen und Finanzierungskonzepte 
4. Vertragsnaturschutzangebote in Niedersachsen verbessern 
5. ProdukƟonsintegrierter Naturschutz staƩ FlächensƟlllegung 
6. Wiesenbrüterschutz prakƟkabel machen 
7. Wiedervernässung nur auf Basis von Freiwilligkeit und mit wirtschaŌlicher PerspekƟve 
8. Keine Flächenankäufe durch das Land  
9. Bestehende BürokraƟe vereinfachen- keine zusätzliche BürokraƟe schaffen 
10. BerücksichƟgung des Klimawandels anstaƩ rückwärtsgewandten Naturschutzes 
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1. Wiederherstellung nur auf Basis von Freiwilligkeit  

Die Umsetzung der FFH-Richtlinie in den letzten 20 Jahren mit anfänglichen Versprechungen einer frei-
willigen Umsetzung, die SchriƩ für SchriƩ in Auflagen und Verboten für die Betriebe mündeten, sind 
für die LandwirtschaŌ mahnendes Beispiel fehlender Verlässlichkeit des Naturschutzes. Diese Fehler 
drohen jetzt mit der EU-Wiederherstellungsverordnung wiederholt zu werden. Es muss sichergestellt 
bleiben, dass die Ziele des NaƟonalen Wiederherstellungsplan ausschließlich durch freiwillige Maßnah-
men von LandwirƟnnen und Landwirten realisiert werden. Die umfangreichen Flächenkulissen im Ent-
wurf des NaƟonalen Wiederherstellungsplans legen jedoch den Grundstein für einen breit angelegten 
ordnungsrechtlichen Naturschutz mit Verboten und Auflagen in den nächsten Jahren. Eine Spirale des 
Ordnungsrechts muss verhindert werden. Mit dem Niedersächsischen Weg haben Naturschutz, Land-
wirtschaŌ und PoliƟk gemeinsam eine erfolgreiche Blaupause für freiwilligen, kooperaƟven Natur-
schutz in der OffenlandschaŌ gelegt- dieser Weg muss auch bei der Umsetzung des NaƟonalen Wie-
derherstellungsplan weitergegangen werden. StaƩdessen setzen die EU-Wiederherstellungsverord-
nung und der NaƟonale Wiederherstellungsplan Fehlanreize: freiwillige Umwelt- und Naturschutzmaß-
nahmen werden unaƩrakƟv, weil jede erfolgreiche Verbesserung zusätzliche rechtliche Beschränkun-
gen nach sich zieht. 

 

2. Wiederherstellung nur mit echter Beteiligung 

Bislang waren die InformaƟonsangebote des Land Niedersachsens zu den Beiträgen der Landesverwal-
tung zur Erstellung des NaƟonalen Wiederherstellungsplan absolut unzureichend. Gleiches gilt für die 
Art der „Beteiligung“ durch das Bundesumweltmninisterium und Bundesamt für Naturschutz. 

Die kürzlich durchgeführten Regionalkonferenzen haƩen rein informaƟven Charakter und gaben im 
Wesentlichen nur die Inhalte der EU-Wiederherstellungsverordnung wieder. Es wurde bislang nur ab-
solut unzureichend darauf eingegangen, welche Überlegungen im Land Niedersachsen zur Umsetzung 
des NaƟonalen Wiederherstellungsplan bislang angestellt wurden. Des Weiteren fehlt es bislang voll-
ständig an einer echten inhaltlichen Beteiligung von Landeigentümern, FlächenbewirtschaŌern und 
der landwirtschaŌlichen Interessenvertretung. Dies muss sich schnell ändern, eine erfolgreiche, auch 
durch die Bevölkerung im ländlichen Raum breit akzepƟerte Wiederherstellung kann nur in Koopera-
Ɵon mit der Land- und ForstwirtschaŌ gelingen. 

Des Weiteren darf es keine finale Vorfestlegungen auf besƟmmte Wiederherstellungsziele oder Strate-
gien geben, bevor nicht auch die einzelnen Betroffenheiten klar sind. Für die breite Öffentlichkeit ist 
eine Beteiligung erst sinnvoll, wenn klar ist, welche individuellen Betroffenheiten und Auswirkungen 
durch die Wiederherstellungsmaßnahmen entstehen. Erst dann kann in einer Abwägung gemeinsam 
mit den betroffenen Landnutzern entschieden werden, wie die EU-Wiederherstellungsverordnung in 
Niedersachsen im Detail umgesetzt werden soll. 

 

3. Seriöse Kostenabschätzungen und Finanzierungskonzepte 

In der EU-Wiederherstellungsverordnung wurden Ziele festgesetzt, ohne dass die Kosten der Zielerrei-
chung seriös und umfassend vorab kalkuliert wurden. Es zeigt sich aktuell, dass der Finanzierungsbe-
darf zur Zielerreichung erheblich ist und die Kosten aktuell nicht gedeckt sind. Nach den Berechnungen 
der EU-Kommission liegt der jährliche Finanzierungsbedarf für die Umsetzung bei rund 11,8 bis 13,1 
Milliarden Euro, während derzeit lediglich etwa 9,4 Milliarden Euro aus EU- und naƟonalen MiƩeln zur 
Verfügung stehen. Daraus ergibt sich eine Finanzierungslücke von bis zu 3,7 Milliarden Euro pro Jahr. 
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Das Landvolk Niedersachsen fordert, dass erst die Kosten der Zielerreichung seriös kalkuliert werden 
und dann die Ziele an die zur Verfügung stehenden finanziellen MiƩel angepasst werden. Es muss ge-
samtgesellschaŌlich abgewogen werden, ob die Kosten der Zielerreichung das Ziel wert sind. Die Um-
setzung der EU-Wiederherstellungsordnung darf grundsätzlich nicht zu Lasten der LandwirtschaŌ ge-
hen und muss außerhalb der GAP (sowie auf naƟonaler Ebene außerhalb der GemeinschaŌsaufgabe 
Agrarstruktur und Küstenschutz) mit zusätzlichen MiƩeln finanziert werden. 

 

4. Vertragsnaturschutzangebote in Niedersachsen verbessern 

Der Umsetzung der Ziele des Niedersächsischen Wegs werden aktuell dadurch gehemmt, dass es keine 
ausreichenden Vertragsnaturschutzangebote gibt, die LandwirƟnnen und Landwirte einfach und unbü-
rokraƟsch, passend zu ihren Betrieben, beantragen können. Neben den bestehenden GAP-Förderin-
strumenten die zukünŌig auch auf die Wiederherstellungsverordnungsziele einzahlen können, braucht 
es für eine erfolgreiche Umsetzung zusätzliche Vertragsnaturschutzangebote und damit verbundenen 
zusätzliches Geld für Naturschutz im Offenland. Die zukünŌigen Finanzierungsinstrumente für die Um-
setzung des NaƟonalen Wiederherstellungsplan müssen drei generelle Defizite der bisherigen Natur-
schutzförderung auf landwirtschaŌlichen Flächen adressieren: 

(1) Zeithorizont: Fehlende Möglichkeiten für langfrisƟge Finanzierung (benöƟgt werden För-
derzeiträume über 20 Jahre),  

(2) Förderhöhe: die zu geringen Höhen der Förderung, die es unmöglich machen, Naturschutz 
als Betriebszweig mit Wertschöpfung zu etablieren (weg von der Logik der Ausgleichszahlung, 
hin zur Zahlung für die Ökosystemdienstleistung),  

(3) fehlende regionalspezifische Differenzierung und Anpassungsmöglichkeiten: BenöƟgt 
werden eine höhere Vergütung für Naturschutzmaßnahmen in Regionen, in denen der Flächen-
druck sehr hoch ist. Deshalb muss es Möglichkeiten geben, Maßnahmen flexibel an regionale 
Begebenheiten anzupassen.  

Betriebe brauchen eine langfrisƟge, finanzielle Fördermöglichkeit, wenn sie sich dafür entscheiden, 
Ökosystemdienstleistungen als wesentliches Produkt zu erbringen. Denkbar wäre beispielsweise eine 
Infrastrukturförderung (z.B. Stallbau für Rinder). Eine Infrastrukturförderung ist notwendig, da bei ei-
ner Ausrichtung auf bspw. Wiesenbrüterschutz die Gewinne durch Fleischverkauf zu gering sind und 
die bisherigen Förderinstrumente nicht ausreichend sind, um die Verluste durch die notwendige Exten-
sivierung auszugleichen.  

Die genannten Beispiele für Förderbedarfe zur Erreichung der Ziele des NaƟonalen Wiederherstellungs-
plan sind nur Beispiele dafür, wie eine VersteƟgung von Ökosystemdienstleistungen der LandwirtschaŌ 
poliƟsch adressiert werden sollte. Grundsätzlich muss eine einkommensverbessernde Honorierung an-
staƩ nur eines Ausgleichs für Nutzungseinschränkungen zugunsten der Naturwiederherstellung umge-
setzt werden.  

 

5. ProdukƟonsintegrierter Naturschutz staƩ FlächensƟlllegung 

Diverse Nutzungsinteressen konkurrieren um die dieselbe knappe Fläche. Für neue Siedlungs-, Ver-
kehrs- oder Infrastrukturflächen verliert die LandwirtschaŌ jeden Tag Fläche. Deshalb müssen Ziele des 
Naturschutzes und die Ernährungssicherung auf denselben Fläche realisiert werden, um nicht noch 
mehr Fläche der LandwirtschaŌ zu entziehen. Deshalb müssen insbesondere vorrangig neue 
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Förderinstrumente für produkƟonsintegrierte KompensaƟons(PIK)-Maßnahmen geschaffen werden, 
anstaƩ Flächen vollständig für Naturschutzzwecke aus der ProdukƟon zu nehmen. Wenn Schutzziele 
auch durch produkƟonsintegrierte Maßnahmen realisiert werden können, sollten diese einen Vorrang 
gegenüber anderen Schutzstrategien erhalten. 

 

6. Wiesenbrüterschutz prakƟkabel machen 

Niedersachsen hat eine besondere Verantwortung für den Schutz der Wiesenbrüter. Im Rahmen der 
Umsetzung des NaƟonalen Wiederherstellungsplan müssen auch die aktuellen Defizite beim Wiesen-
brüterschutz in Niedersachsen adressiert werden. Der aktuelle Wiesenbrüterschutz hat erhebliche De-
fizite, beispielsweise fehlende Finanzierung von Maßnahmen auf Ackerstandorten und die Vermi-
schung mit weiteren Umwelt- und Naturschutzzielen (z.B. Düngung/Wasser), was die EffekƟvität und 
Akzeptanz der Maßnahmen mindern. Eine Nachsteuerung der Fördermöglichkeiten für den Wiesen-
brüterschutz ist notwendig. 

 Defizite könnten sowohl über eine Erweiterung der RL Wiesenbrüterschutz adressiert werden, 
als auch durch separate, zusätzliche Förderung für Wiesenbrüter. 

 Förderungen von Maßnahmen zum Schutz von Wiesenbrütern auf Ackerstandorten werden 
benöƟgt. 

 Förderung weiterer Maßnahmen, die bisher nicht in der RL enthalten sind z.B. Bewässerungs-
möglichkeiten (bspw. Anschaffung und Betrieb einer Solarpumpe zu punktueller Bewässe-
rung), Anschaffung und Betrieb von Schutzzäunen vor Prädatoren, Finanzierung von Lebend-
fallen für gezielte Prädatorenbejagung, Finanzierung für Drohnen zur effizienten GelegekarƟe-
rung, etc.). 

 

7. Wiedervernässung nur auf Basis von Freiwilligkeit und mit wirtschaŌlicher PerspekƟve 

Die kulturhistorische Leistung der MoorkulƟvierung muss anerkannt und berücksichƟgt werden. Klima-
schutzmaßnahmen an organischen Böden in den Moorregionen dürfen nur gemeinsam mit der Bevöl-
kerung, den Eigentümern und den BewirtschaŌern gestaltet und umgesetzt werden. Ein Herausdrän-
gen der Eigentümer und BewirtschaŌer von ihren Flächen durch Festlegung planungsrechtlicher Ent-
wicklungsschranken für Moorregionen oder ordnungsrechtlicher Verschärfungen der Nutzungsmög-
lichkeiten von Moorböden bewerten wir als fakƟsche Enteignung und lehnen ein solches Vorgehen 
entschieden ab. 

Paludikultur könnte zukünŌig an Bedeutung für die Land- und ForstwirtschaŌ gewinnen, allerdings 
müssen erst Absatzmöglichkeiten für Produkte aus diesen Kulturen generiert werden. Wiedervernäs-
sungen und Wasserstandanhebungen dürfen nur durchgeführt werden, wenn auf den Flächen weiter-
hin eine wirtschaŌliche BewirtschaŌungsperspekƟve besteht und alle Maßnahmen müssen freiwillig 
sein und bleiben. 

Das Potenzial zum Klimaschutz von Deckkulturen und anderen kulturtechnischen Maßnahmen könnte 
erheblich sein. Das Land Niedersachsen muss hier deshalb schnell weitere Forschungen finanzieren. 
Die hydrologischen Verhältnisse und die Interessen der Bevölkerung werden nicht überall Wasser-
standsanhebungen zulassen, deshalb müssen wir alle kulturtechnischen Maßnahmen prüfen, um beim 
Klimaschutz voranzukommen. 

Die im Rahmen des Wiederherstellungsplans zu veranschlagende Fläche für die Ziele nach ArƟkel 11 
Absatz 4 der  EU-NW-VO darf nicht die naƟonale Gesamtkulisse an kohlenstoffreichen Böden sein, 
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sondern muss reduziert werden um alle Flächen mit nur noch einer geringen Torfauflage bzw. -schicht 
von nicht mehr als 30 ZenƟmeter MächƟgkeit, nicht darstellbarer Wasserzufuhr für eine Wasserstands-
anhebung auf mindestens 20 ZenƟmeter unter Geländeoberkante bzw. bei flach überdeckten TorŅör-
pern auf höchstens 20 ZenƟmeter entwässerter Torfschicht sowie Flächen im Abstand von weniger als 
50 Metern von bebauten Flächen bzw. baulichen Infrastrukturen und weiterer Flächen, bei denen tech-
nologische oder strukturelle Bedingungen eine Wasserstandsanhebung nur mit einem nicht zumutba-
ren Aufwand möglich sind. 

 

8. Keine Flächenankäufe durch das Land  

Das Landvolk Niedersachsen lehnt den Ankauf von Flächen für Zwecke der Naturwiederherstellung ab. 
Die Erfahrungen zeigen, dass eine langfrisƟge Pflege, von durch die öffentliche Hand angekauŌen Flä-
chen, häufig misslingt. Nach dem Kauf von Flächen fehlt es häufig an langfrisƟger Finanzierung von 
Pflegemaßnahmen, wodurch die ehemals hohe naturschutzfachliche Qualität der Flächen sogar ab-
nimmt. Für Flächen der öffentlichen Hand (z.B. auch Flächen von Wasserverbänden) können keine 
AUKMs beantragt werden. Das ist auch sehr begründet, denn die Ausübung der LandwirtschaŌ ist keine 
Aufgabe der öffentlichen Hand. Deshalb müssen land- und forstwirtschaŌlich genutzte Flächen, auch 
wenn sie Bestandteil des Biotopverbunds sind, im privaten Eigentum verbleiben. In einer KombinaƟon 
aus den Fördermöglichkeiten der GAP, der GAK und Finanzierungsinstrumenten aus LandesmiƩeln im 
Rahmen des Nds. Wegs muss die Pflege und BewirtschaŌung langfrisƟg durch vorrangig landwirtschaŌ-
liche Betriebe gewährleistet werden. Ersatzgelder aus der Eingriffsregelung dürfen deshalb nicht in den 
Kauf von land- oder forstwirtschaŌlich genutzten Flächen fließen, sondern müssen verwendet werden, 
um langfrisƟge Pflegemaßnahmen durch Privateigentümer zu gewährleisten. 

 

9. Bestehende BürokraƟe vereinfachen- keine zusätzliche BürokraƟe schaffen 

Die Umsetzung der EU-Wiederherstellungsverordnung und des NaƟonalen Wiederherstellungsplan 
droht ein BürokraƟemonster zu werden. Finanzielle MiƩel dürfen nicht in die Vewaltung von Natur-
schutz fließen, sondern müssen staƩdessen in die direkte Maßnahmenumsetzung fließen, Förderung 
für die Maßnahmenumsetzung muss einfach und unbürokraƟsch gestaltet sein. 

 

10. BerücksichƟgung des Klimawandels anstaƩ rückwärtsgewandten Naturschutzes 

Der KonstrukƟonsfehler des EU-Rechts, wonach historische Zustände von Lebensräumen mit weitrei-
chenden Flächenzielen wiederhergestellt und definierte Trends diverser Indikatoren erreicht werden 
müssen, muss in Brüssel durch eine Änderung der EU-Verordnung behoben werden. Aufgrund des 
menschengemachten Klimawandels stehen die Ökosysteme vor grundlegenden Veränderungen, so-
wohl hinsichtlich lokaler Artenvorkommen als auch in der örtlichen Ausbildung von Biotoptypen. Der 
Klimawandel wird nicht ausreichend eingedämmt werden, um diese Veränderungen verhindern zu kön-
nen. Deshalb darf der Naturschutzschutz nicht weiter an historischen Naturzuständen ausgerichtet 
werden, die sich zukünŌig aufgrund veränderter klimaƟscher Bedingungen nicht erhalten lassen. Des-
halb muss sich auch das Land Niedersachsen im Bund dafür einsetzen, dass ein zukunŌsorienƟerter 
Naturschutz, der die Klimaresilienz und den Prozessschutz voranstellt, etabliert wird, anstaƩ nicht halt-
bare, historische Naturzustände zu konservieren. 

 


